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Vorwort 
 
 
Informationen nach Artikel 13 der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bei 
Erhebung personenbezogener Daten bei der betroffenen Person  
 
Sehr geehrte Interressierte,  
 
die folgenden Seiten sollen Ihnen einen Einblick über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten im Amt für Migration verschaffen. Hier finden Sie, differenziert die wichtigsten 
Informationen über Rechtsgrundlagen und Zwecke der Verarbeitung sowie den Kreis der 
Empfänger personenbezogener Daten. Bei weitergehenden Fragen richten Sie Ihre Anfrage 
bitte schriftlich oder per E-Mail an das Amt für Migration der Stadt Dortmund. 
 
Unsere Kontaktdaten sowie eine Übersicht Ihrer Rechte finden Sie im Nachfolgenden. 
 
Verantwortlich:  
Stadt Dortmund  
Fachbereich 38 
Amt für Migration 
Olpe 1 
44135 Dortmund  
E-Mail: abh@stadtdo.de  
 
Kontaktdaten der/des behördlichen Datenschutzbeauftragten:  
Behördliche(r).Datenschutzbeauftragte(r)  
Südwall 21-23, 44122 Dortmund  
E-Mail: datenschutz@stadtdo.de  
 
Betroffene Personen haben folgende Rechte, wenn die gesetzlichen und persönlichen 
Voraussetzungen erfüllt sind:  
 
• Recht auf Auskunft über die verarbeiteten personenbezogenen Daten  
• Recht auf Akteneinsicht nach den verfahrensrechtlichen Bestimmungen  
• Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten  
• Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung wegen besonderer Umstände  
• Recht auf Beschwerde an die Aufsichtsbehörde bei Datenschutzverletzungen  
• Recht auf Löschung oder Einschränkung der Datenverarbeitung 

 
Zuständige Aufsichtsbehörde:  
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen,  
Postfach 20 04 44, 50102 Düsseldorf  
Tel.(0211) 3 84 24-0  
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 
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Ausländerbehörde 
 
 
Zweck/e der Datenverarbeitung:  
 
Die Ausländerbehörde erhebt, verarbeitet und speichert personenbezogene Daten (u.a. 
Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit usw.) soweit dies für die Erledigung der ihr 
gesetzlich übertragenen Aufgaben erforderlich ist. Dies ist insbesondere zum Vollzug 
ausländerrechtlicher Bestimmungen im Zusammenhang mit der Erteilung, Verlängerung, 
Änderung oder Versagung von Aufenthaltstiteln und anderen aufenthaltsrechtlichen und 
EU-relevanten Dokumenten erforderlich. 
 
 
Wesentliche Rechtsgrundlage/n:  
 
Die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitungstätigkeit ergeben sich aus der Datenschutz- 
Grundverordnung (DSGVO), dem Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW),  
dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG), den aufgrund des Aufenthaltsgesetzes erlassenen  
Rechtsverordnungen (unter anderem Aufenthaltsverordnung (AufenthV)), dem Asylgesetz  
(AsylG), dem Freizügigkeitsgesetz (FreizügG/EU), dem Gesetz über das  
Ausländerzentralregister (AZRG) und der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über  
das Ausländerzentralregister (AZRG-DV).  

 
 

Empfänger und Kategorien von Empfängern der personenbezogenen 
Daten:  

 
Ihre personenbezogenen Daten werden nach § 6 AZRG zur Speicherung im Ausländer-
zentralregister an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als zuständige 
Registerbehörde übermittelt.  
Darüber hinaus werden Ihre personenbezogenen Daten, um über Ihren Aufenthalt 
entscheiden zu können, den Leistungsmissbrauch öffentlicher Mittel zu verhindern, 
Sicherheitsbedenken zu prüfen, aber auch um Ihre Integration zu fördern, falls dies 
erforderlich und gesetzlich erlaubt ist, weitergegeben an:  
- das Bundesverwaltungsamt, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,  
- die Bundesagentur für Arbeit,  
- andere Ausländerbehörden,  
- die Meldebehörde,  
- die Staatsangehörigkeitsbehörde,  
- die Bundesdruckerei,  
- die Sicherheitsbehörden,  
- die Sozialleistungsträger,  
- die Zollverwaltung,  
- die Staatsanwaltschaft,  
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- die Aufsichtsbehörden (Bezirksregierung Arnsberg und Ministerium für Kinder, Jugend, 
Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration NRW) 
- sonstige Vollstreckungsbehörden und  
- das Auswärtige Amt.  
 
Falls es erforderlich und gesetzlich zulässig ist, werden Ihre Daten auch an die zuständigen  
Behörden Ihres Heimatstaats weitergegeben. 
 
Dauer und Speicherung der personenbezogenen Daten und Aufbewahrungsfristen:  
 
Ihre Daten werden in dem Verfahren mit folgenden Fristen gelöscht:  
 
• 10 Jahre nach dem Fortzug aus dem Zuständigkeitsbereich der Ausländerbehörde  

(§ 68 Abs. 2 AufenthV) 
• 5 Jahre nach Einbürgerung und nach Tod (§ 68 Abs. 2 AufenthV) 
• 2 Jahre bei nach Ablauf der Geltungsdauer einer im Visumsverfahren erteilten 

Zustimmung (§ 68 Abs. 1 AufenthV) 
• Bei Ausstellung einer Verpflichtungserklärung, 6 Jahre nach Ablauf der Geltungsdauer 

des Visums bei Ausreise der Person 
• 10 Jahre nach Ablauf der Sperrwirkung gemäß § 11 AufenthG im Fall einer Ausweisung, 

Zurückschiebung oder Abschiebung (§ 68 Abs. 2 AufenthV).  
• Eine Löschung erfolgt vorher, soweit Erkenntnisse aufgrund anderer gesetzlicher 

Bestimmungen nicht mehr verwertet werden dürfen (§ 91 Abs. 1 AufenthG) 
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Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen (FlüAG) 
 
Zweck der Datenverarbeitung: 
 
Im Bereich der Flüchtlingsaufnahme werden personenbezogene Daten, Daten zu 
Asylbewerberleistungen, Daten über den aufenthaltsrechtlichen Status, Daten über 
Jugendhilfeleistungen, Daten über Asylverfahren und ggf. anschließende 
verwaltungsgerichtliche Entscheidungen erhoben. Es werden personenbezogene Daten für 
alle Personen erhoben, die in Dortmund leben und einen Asylantrag gestellt haben, 
unabhängig davon, ob sie im Asylbewerberleistungsbezug sind oder ob sie kommunal 
untergebracht werden. Des Weiteren werden Daten der Kinder der o.g. Personen,  von 
unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen, unabhängig davon, ob sie einen Asylantrag 
gestellt haben und von Personen mit einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG 
erhoben.   
 
Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt zur Veranlassung einer monatlich pauschalierten 
Kostenerstattung nach dem FlüAG durch das Land Nordrhein-Westfalen für folgende 
Maßnahmen: 
 

- die Aufnahme und Unterbringung,  
- die Krankheitsversorgung, 
- Erstattung von Aufwendungen der Träger der öffentlichen Jungendhilfe 

 
Wesentliche Rechtsgrundlagen: 
 

- §§ 2, 4, 4b und 5 Abs. 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz, 
- Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe e Datenschutzgrundverordnung und 
- §§ 7 und 8 Asylgesetz 

 
Empfänger und Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 
 
Die Daten werden intern innerhalb des Amtes für Migration bearbeitet und an den 
Fachbereich 50 (Sozialamt) und den Fachbereich 51 (Jugendamt) im Rahmen einer 
Datenbank zur Verfügung gestellt, um diese Datenbank zu vervollständigen. Extern werden 
die Daten an die Bezirksregierung Arnsberg und IT-NRW (Rechenzentrum) weitergegeben. 
Eine Übermittlung von verarbeiteten Daten ist nicht vorgesehen. 
 
Dauer und Speicherung der personenbezogenen Daten und Aufbewahrungsfristen:  
 
Alle rechnungsbegründenden Zahlungsunterlagen werden gem. § 147 Abgabenordnung in 
Verbindung mit den Allgemeinen Regelung zur Aktenführung der Stadt Dortmund 
aufbewahrt und nach 10 Jahren vernichtet. 
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Einbürgerung u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 
 
Zweck/e der Datenverarbeitung:  
 
Der Bereich Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten der Stadt Dortmund 
verarbeitet personenbezogene Daten (u. a. Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit 
usw.), soweit dies für die Erledigung der ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben erforderlich 
ist. 
In diesem Rahmen werden Ihre personenbezogenen Daten nach Maßgabe der gesetz-
lichen Bestimmungen gespeichert und dienen als Grundlage für den Erwerb der deutschen 
Staatsangehörigkeit bzw. werden im Rahmen von Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 
verarbeitet. 
 
Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt insbesondere für folgende Zwecke: 
 
• Entscheidungen im Rahmen des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit 
• Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit 
 
Wesentliche Rechtsgrundlage/n:  
 
Die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitungstätigkeiten ergeben sich u. a.  ausfolgenden 
Gesetzen: 
 
• dem Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) 
• der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
• dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
• dem Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW)  
 
Ihre Daten werden insbesondere auf der Grundlage der §§ 31 ff. StAG verarbeitet.  
 
Empfänger und Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten:  
 
Ihre personenbezogenen Daten werden nach Entscheidung im einbürgerungsrechtlichen 
oder staatsangehörigkeitsrechtlichen Verfahren gem.  § 33 StAG zur Speicherung im 
elektronischen Staatsangehörigkeitsregister an das Bundesverwaltungsamt 
(Registerbehörde) übermittelt. 
 
Darüber hinaus werden Ihre personenbezogenen Daten zur Entscheidung über den Erwerb, 
Besitz oder Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit falls dies erforderlich und gesetzlich 
erlaubt ist, weitergegeben an:  
 
- die Ausländerbehörde,  
- die Meldebehörde,  
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- andere Staatsangehörigkeitsbehörden,  
- die Sicherheits- und Polizeibehörden,  
- die Sozialleistungsträger,  
- die Zollverwaltung,  
- die Staatsanwaltschaft,  
- die Aufsichtsbehörden (Bezirksregierung Arnsberg und Ministerium für Kinder, Jugend,  
   Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration NRW) 
- das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
- Verwaltungsgericht 
- Familiengericht 
- Gewerbebehörde 
 
Falls es erforderlich und gesetzlich zulässig ist, werden Ihre Daten auch an die zuständigen  
Behörden Ihres Heimatstaats weitergegeben. 
 
Dauer und Speicherung der personenbezogenen Daten und Aufbewahrungsfristen:  
 
Grundsätzlich werden Ihre Daten entsprechend den Bestimmungen der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) gelöscht, sobald sie für die Aufgabenerledigung nicht mehr 
notwendig sind.  
 
Einbürgerungsakten und Akten zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit werden 
gemäß dem Ausführungserlass zum Staatsangehörigkeitsrecht NRW vom 11.11.2022 für die 
Dauer von 30 Jahre im Bestand aufbewahrt. 

 


